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Neues Mehrwertsteuer-Gesetz für 

Sportvereine annehmbar
Der am 26. Juni präsentierte Entwurf für ein neues Mehrwertsteuergesetz berücksichtigt die vom Zürcher Stadtverband für Sport (ZSS) und anderen Sportorganisationen früher gestellten Forderungen.
Der ZSS, Dachverband aller Stadtzürcher Sportvereine, hatte vergangenes Jahr schon darauf hingewiesen, dass die ursprünglichen Pläne der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu einer massiven Verschlechterung der Steuersituation vieler Sportvereine geführt hätten. Durch die damals in  Aussicht gestellte Herabsetzung der Freigrenze sowie die Zurechnung verschiedener von der Mehrwertsteuer ausgenommener Umsätze (u.a. Mitgliederbeiträge, Wettkampflizenzen, Startgelder, Zuschauereintritte, Tombolaerlöse, Vermietungen von Sportanlagen, Einnahmen aus Kursen sowie Subventionen und Spenden) wären mehr als 30% der Stadtzürcher Sportvereine mehrwertsteuerpflichtig geworden.

Mit der nun vorgeschlagenen Regelung sollen zwar die meisten aktuellen Steuerausnahmen (mit Ausnahme von Subventionen und Vermietung von Sportanlagen) aufgehoben werden. Da gleichzeitig aber die Umsatzgrenze, mit deren Überschreiten die subjektive Mehrwertsteuerpflicht überhaupt erst beginnt, auf 300'000 Franken erhöht werden soll, würden die allermeisten Sportvereine weiterhin nicht abrechnungspflichtig. Der ZSS hatte sich grundsätzlich für die mit dem neuen Gesetz angestrebte Harmonisierung der MWST ausgesprochen, wollte aber eine zunehmende administrative und finanzielle Belastung der vielen tausend auch für das Gemeinwohl geleistet ehrenamtlicher Arbeitsstunden nicht hinnehmen. Dieser Forderung soll nun Rechnung getragen werden. 

Für Auskünfte steht zur Verfügung:

Dr.iur. Daniel E. Gundelfinger, Präsident ZSS, 079 421 25 66
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